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Arbeitsrecht

Sebastian Uckermann, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater f�r
betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.

�nderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
von Zeitwertkonten
– Zusammenfassung und kritische W�rdigung der aktuellen Vorhaben des Gesetzgebers –

Auf Basis der im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung get�-

tigten Aussage, wonach die gesetzlichen Rahmenbedingungen von sog.

Langzeitarbeitszeitkonten, bzw. Zeitwertkonten, weiter verbessert wer-

den sollen (vgl. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom

11.11.2005, S. 30), hat das Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales

(BMAS) zwei sich erg�nzende Diskussions-Gesetzesentw�rfe („Entwurf

eines Gesetzes zur Verbesserung von Rahmenbedingungen der sozial-

rechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen“) vom 6.6.2007

und vom 14.3.2008 (Kurzzusammenfassungen der Gesetzesentw�rfe

abrufbar unter: http://www.datakontext-press.de/tagungen/Service/AR

GE/Novitaeten/novistart.htm; letzter Abruf: 26.5.2008) zur Dokumenta-

tion der gesetzgeberischen Reformbestrebungen vorgelegt. Der nach-

folgende Beitrag soll dem Rechtsanwender nun einen umfassenden

�berblick �ber das geplante Gesetzesvorhaben geben, die wesentlichen

Regelungsinhalte kritisch kommentieren und darstellen, welche massi-

ven Eingriffe damit in das bestehende Gef�ge drohen. Entsprechende

�nderungen durch das BMAS sollen noch im Laufe des Juni stattfinden.

Hinweis der Redaktion: Unmittelbar vor Druckbeginn dieser Ausgabe des

Betriebs-Beraters ist durch das BMAS am 30.5.2008 �berraschend noch ein f�rm-

licher Referentenentwurf zu dem beschriebenen Gesetzesvorhaben ergangen. Die

diesbez�glich kleineren inhaltlichen �nderungen zu den genannten Diskussions-

entw�rfen sind diesem Beitrag durch den Autor erg�nzend beigef�gt worden. Zu-

dem gilt darauf hinzuweisen, dass das BMAS im Referentenentwurf einige redak-

tionelle Anpassungen vorgenommen hat, so dass die in diesem Beitrag verwen-

dete Normenchronologie sinngem�ß gilt.

I. Einf�hrung

Mit dem sog. „Flexi-Gesetz“1 wurde 1998 in § 7 Abs. 1a SGB IVeine Re-

gelung eingef�hrt, wonach auchw�hrend Freistellungsphasen unter be-

stimmten Voraussetzungen eine Besch�ftigung gegen Arbeitsentgelt be-

steht. Hierdurch wird sichergestellt, dass sowohl Unterbrechungen des

Arbeitslebens („Sabbatjahr“) als auch Freizeitphasen, insbesondere zum

Ende des Arbeitslebens, sozialversicherungsrechtlich als Besch�fti-

gungszeiten gelten. Die gesetzliche Regelungwar erforderlich, da ein be-

stehendes Besch�ftigungsverh�ltnis grunds�tzlich auch eine Verpflich-

tung zur Arbeitsleistung beinhaltet. Anderenfalls bleibt das Arbeitsver-

h�ltnis auf der Grundlage des Arbeitsvertrages bestehen, w�hrend das

sozialversicherungsrechtlicheBesch�ftigungsverh�ltnis ruht.

Damit der arbeitnehmerseitige Grundgedanke von Zeitwertkonten (=

in Geld gef�hrte Arbeitszeitkonten) in Form eines steuer- und sozial-

abgabenfreien Ansparens von Entgeltbestandteilen, mit dem Ziel ei-

ner Freistellung von der Arbeitsleistung w�hrend des Arbeitslebens

oder vor dem Eintritt in den Ruhestand, auch die beabsichtigte so-

zialversicherungsrechtliche Flankierung in der Freistellungsphase er-

f�hrt, sind nach aktueller Gesetzeslage folgende Merkmale nach § 7

Abs. 1a SGB IV bindend:

– Die Freistellung darf nur auf Grund einer schriftlichen Vereinba-

rung erfolgen.

– In der Freistellungsphase ist Arbeitsentgelt f�llig.

– Das diesbez�gliche Arbeitsentgelt wird mit einer vor oder nach der

Freistellungsphase erbrachtenArbeitsleistung erzielt (Wertguthaben).

– Die H�he des f�r die Freistellungsphase gezahlten Arbeitsentgelts

weicht nicht unangemessen von dem monatlich f�lligen Arbeitsent-

gelt der der Freistellungsphase unmittelbar vorausgegangenen zw�lf

Kalendermonate ab.

– Zudem m�ssen diese Arbeitsentgelte w�hrend der Arbeitsphase und

w�hrend der Freistellung e 400.– im Monat �bersteigen.

Aus Sicht des Bundesministeriums f�r Arbeit und Soziales besteht ak-

tueller Reformbedarf zum Schutz von Wertguthaben (Zeit- und Geld-

wertguthaben) der in der Bundesrepublik Deutschland besch�ftigten

Arbeitnehmer aufgrund

– unklarer Begriffsbestimmungen zur Definition von Wertguthaben,

– dem sehr geringen Verbreitungsgrad von Wertguthaben bzw. Zeit-

wertkontenmodellen,

– unzureichender und h�ufig fehlender Insolvenzsicherung von Wert-

guthaben,

– komplizierter und z.T. Arbeitnehmer benachteiligender St�rfallre-

gelungen,

– fehlender Portabilit�t,

– fehlender Festlegungsbestimmungen von Anlagerichtlinien gebilde-

ter Wertguthaben sowie fehlender Sanktionen hinsichtlich einer

diesbez�glichen Nichtbeachtung.

Nachfolgend werden nun die 12 wichtigsten �nderungsvorhaben des

Gesetzgebers gem�ß den vom 6.6.2007 und 14.3.2008 vorliegenden

Diskussionsentw�rfen inhaltschronologisch in zahlenm�ßiger Reihen-

folge aufgef�hrt und durch den Autor auf ihre Sinnhaftigkeit und

Praktikabilit�t hin gew�rdigt.

II. Gesetzgeberische Vorhaben und
W�rdigung

1. Definitorische Klarstellung des Begriffes
„Wertguthaben“

a) Beabsichtigte �nderung
Nach Erfahrungen des Gesetzgebers hat sich in der Vergangenheit ge-

zeigt, dass bei betroffenen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Verb�n-
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den eine relative Unsicherheit dar�ber bestanden hat und auch wei-

terhin besteht, welche Formen von Arbeitszeitguthaben von der Rege-

lung des § 7 Abs. 1a SGB IV erfasst werden und somit als Wertgutha-

ben zu klassifizieren sind und welche Arbeitszeitguthaben nicht unter

diese Norm fallen. Daher stellt der Gesetzgeber in seinem �nderungs-

entwurf zu § 7 Abs. 1a SGB IV nun klar, dass in den gemeinsamen

Vorschriften f�r die Sozialversicherung im SGB IV nur solche Arbeits-

zeitguthaben erfasst werden k�nnen, die normalerweise eine sofortige

Verbeitragung der zugrunde liegenden Beitr�ge an die zust�ndigen

Sozialversicherungstr�ger ausl�sen w�rde. Jedoch wird abweichend

zu dieser „eigentlichen“ Bestimmung die Zahlung des jeweiligen Ge-

samtsozialversicherungsbeitrages an die Auszahlung des Arbeitsent-

geltes aus dem Wertguthaben zu einem sp�teren Zeitpunkt (ggf. im

Rahmen einer sog. Freistellungsphase) gekn�pft. Zus�tzlich wird

durch den Gesetzgeber klargestellt, dass die unabdingbare Fiktion,

wonach eine Besch�ftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne

auch ohne tats�chliche Erbringung einer Arbeitsleistung vorliegt,

wenn durch das gebildete Wertguthaben Freistellungsphasen in An-

spruch genommen werden k�nnen, die mehr als einen Monat betra-

gen oder bei denen der Ausgleichszeitraum, in dem das Wertguthaben

auszugleichen ist, mehr als 12 Kalendermonate betr�gt.

b) W�rdigung
Die urspr�nglich im 1. Diskussionsentwurf vom 6.6.2007 beabsich-

tigte �nderung des § 7 Abs. 1a SGB, wonach in Satz 1 nach den Wor-

ten „erzielt wird“ vor der Klammer die Worte „und f�r das die F�llig-

keit der Beitr�ge entgegen § 23 Abs. 1 Satz 2 auf den Zeitpunkt der

Auszahlung des Arbeitsentgelts aufgeschoben ist“ eingef�gt werden

sollten, ist in der Praxis zu recht als unzureichend klassifiziert wor-

den.2 Uneingeschr�nkt zuzustimmen war der diesbez�glichen Kritik,

dass die beabsichtigte Neuregelung der Norm nicht definiert hat, dass

in der Praxis zwingend zwischen solchen Arbeitszeitkonten unter-

schieden werden muss, die zur Flexibilisierung der Arbeitszeit dienen

(Schaffung von Produktions- und Kapazit�tsflexibilit�t) und solchen,

die zu einer individuellen Gestaltung der Lebensarbeitszeit verwendet

werden (Langzeitkonten bzw. Lebensarbeitszeitkonten (Zeitwertkon-

ten)).

Erfreulicherweise hat sich der Gesetzgeber der berechtigten Kritik an-

genommen und im 2. Diskussionsentwurf vom 14.3.2008 sowie im

aktuellen Referentenentwurf die Regelung neu aufgenommen, dass

zur Erf�llung der unabdingbaren Fiktion, wonach eine Besch�ftigung

im sozialversicherungsrechtlichen Sinne auch ohne tats�chliche Er-

bringung einer Arbeitsleistung vorliegt, wenn durch das jeweilge

Wertguthaben Freistellungsphasen in Anspruch genommen werden

k�nnen, die mehr als einen Monat betragen oder bei denen der Aus-

gleichszeitraum, in dem das Wertguthaben auszugleichen ist, mehr

als 12 Kalendermonate betr�gt. Somit ist die erforderliche gesetzliche

Trennung von kurz- und l�ngerfristigen Arbeitszeitkonten vorgenom-

men worden.

Weiter gilt bei der W�rdigung der hier behandelten Modifikation des

§ 7 Abs. 1a SGB IV herauszustellen, dass die oben beschriebene Neu-

fassung dieser Norm hinsichtlich der Definition von Zeitwertkonten

bzw. Wertguthaben, grunds�tzlich keine Abkehr vom bisher „geleb-

ten“ und „praktizierten“ Regelungsgehalt der Norm darstellt. Viel-

mehr ist mit der letzten Version der genannten Norm durch den Ge-

setzgeber eine klarstellende Definition der „gelebten“ Praxis des § 7

Abs. 1a SGB IV vorgenommen worden. Denn neben den oben be-

schriebenen �nderungsvorhaben soll festgelegt werden, dass erst zum

Zeitpunkt von Auszahlungen aus einem bestehenden Wertguthaben

die erforderliche sozialversicherungsrechtliche Verbeitragung vorzu-

nehmen ist und somit auf diesen Zeitpunkt in der Zukunft aufge-

schoben wird. Nur in diesem Falle liegt eine rechtlich wirksame Wert-

guthabenvereinbarung vor. Voraussetzung hiebei ist, dass das entspre-

chende, f�r eine Freistellungsphase verwendete, Arbeitsentgelt durch

eine der jeweiligen Freistellungsphase vor- oder nachgelagarten Ar-

beitsleistung erzielt wird. Zus�tzlich muss die zugrunde liegende

Wertguthabenvereinbarung schriflich vereinbart sein.3 Somit wird in

diesem Zusammenhang weiterhin das „eigentliche“ Grundprinzip ei-

ner Wertguthabenbildung deutlich, wonach w�hrend einer Freistel-

lungsphase, entgegen § 7 Abs. 3 SGB IV, die Fiktion eines bestehen-

den sozialversicherungspflichtigen Besch�ftigungsverh�ltnisses ange-

ordnet wird.

Kritisch gilt jedoch in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass der

im Diskussionsentwurf genannte Begriff der „aufgeschobenen F�llig-

keit der Beitr�ge“ nicht eindeutig das Wesen einer Wertguthabenbil-

dung im Sinne der Praxis wiedergibt. Vielmehr m�sste explizit darge-

stellt werden, dass sich die genannte F�lligkeit der Beitr�ge aus dem

laufend erzielten Arbeitsentgelt im Rahmen flexibler Arbeitszeitrege-

lungen auf die Anspar- und die Freistellungsphase verteilt. Die F�llig-

keit der Beitr�ge somit also der F�lligkeit des Arbeitsentgelts folgt.4

Die Begr�ndung bzw. Klarstellung ist unabdingbar f�r die abschlie-

ßende Folgewirkung dieser Norm, da hierdurch auch vermeintliche

Benachteiligungen f�r die betroffenen Besch�ftigten resultieren k�n-

nen. Denn durch den Gesetzgeber wird in der vorl�ufigen Gesetzesbe-

gr�ndung �bersehen, dass die genannte Erstreckung des laufenden

Arbeitsentgelts auf einen l�ngeren Zeitraum zur Beitragspflicht von

solchen Entgeltbestandteilen f�hren kann, die bei einer sofortigen

Auszahlung, ohne eine flexible Arbeitszeitmaßnahme, �ber der jewei-

ligen Beitragsbemessungsgrenze gelegen h�tten, so dass dann keine

Verbeitragung stattgefunden h�tte. Diese Thematik wirkt daher im

Nachgang von eingericheten Wertguthabenvereinbarungen h�ufig

st�rend f�r Arbeitnehmer, die Gehaltsbestandteile oberhalb der Bei-

tragsbemessungsgrenze einbringen. Eine diesbez�gliche Erl�uterung

in einer anstehenden Gesetzesbegr�ndung w�rde der Praxis und den

Betroffenen bereits im Vorfeld die erforderliche Klarheit verschaffen.

2. Einf�hrung der M�glichkeit der Bildung von
Wertguthaben auch f�r geringf�gig Besch�ftigte

a) Beabsichtigte �nderung
Mit der Einf�hrung gesetzlicher Vorschriften f�r die Vereinbarung

zur Bildung von Wertguthaben nach dem Flexi-Gesetz5 waren gering-

f�gig Besch�ftigte von der M�glichkeit ausgeschlossen, mittels einer

Wertguthabenvereinbarung auf Entgeltbestandteile zu verzichten, um

diese beispielsweise flexibel f�r Freistellungsphasen von der Arbeit

einzusetzen. Dies wurde seinerzeit damit begr�ndet, dass geringf�gig

Besch�ftigte einerseits sozialversicherungsfrei besch�ftigt gewesen sind

und auf der anderen Seite im Zeitpunkt der gesetzlichen Beschließung

des Flexi-Gesetzes im Jahre 1998 auch keine Sozialversicherungsbei-

1282 Betriebs-Berater // BB 24.2008 // 9.6.2008

2 Vgl. Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverb�nde (BDA) zum Diskussions-
entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeit-
regelungen, S. 4, abrufbar unter: http://www.bda-online.de/www/bdaonline.nsf/id/E53189D61B15C5AE
C12573E700521942/$file/StellungnahmeDiskussionsentwurf.pdf (letzter Abruf: 26.5.2008).

3 Vgl. § 7 Abs. 1 a SGB IV.
4 Vgl. Baier, in: Krauskopf, SozKV, § 23 b SGB IV Rn. 5.
5 Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom 6.4.1998, BGBl. I S. 688.
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tr�ge f�r diesen Personenkreis durch den Arbeitgeber zu entrichten

gewesen sind.

Nach Ansicht des Gesetzgebers ist die nun beabsichtigte M�glichkeit

zur Bildung von Wertguthaben durch geringf�gig Besch�ftigte eine

konsequente Weiterentwicklung der aktuellen Rechtslage, da zwi-

schenzeitlich Arbeitgeber f�r geringf�gig Besch�ftigte ebenfalls

Pflichtbeitr�ge an die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung

zu entrichten haben. Zus�tzlich wird argumentiert, dass Teilzeitbe-

sch�ftigten allgemein anerkannt die gleichen Rechte zugestanden wer-

den m�ssen wie Vollzeitbesch�ftigen, um die Gefahr auftretender un-

gerechtfertigter Benachteiligungen und Diskriminierungen zu verhin-

dern. Dies bildet, so der Gesetzgeber, die Argumentationsgrundlage,

warum geringf�gig Besch�ftige nicht l�nger von der M�glichkeit der

Bildung von Wertguthaben ausgeschlossen werden sollen und d�rfen.

b) W�rdigung
Nachdem diese Regelung in der Fachliteratur bereits vehement bean-

standet worden ist6, kommt nun auch der Gesetzgeber folgerichtig zu

dem Entschluss, durch eine Modifizierung des § 7 Abs. 1a Satz 1 SGB

IV, dass geringf�gig Besch�ftigte von den M�glichkeiten einer Wert-

guthabenbildung profitieren d�rfen. Die zuvor zitierte Fachmeinung,

der der Autor vollumf�nglich zustimmt, begr�ndet seine Auffassung,

dass eine Wertguthabenbildung f�r geringf�gig Besch�ftigte auch

nach derzeitigem Recht zul�ssig sein muss, im Wesentlichen damit,

dass nach § 23b Abs. 1 SGB IV die Beitr�ge zur Sozialversicherung

auf Grundlage des f�r einen Abrechnungszeitraum vereinbarten Ar-

beitsentgelts zu ermitteln sind, wenn mit dem Arbeitnehmer eine

schriftliche Vereinbarung zur F�hrung eines Zeitwertkontos bzw. Ar-

beitszeitkontos bei stetigem Arbeitsentgelt vereinbart wurde. Die Bei-

tragsh�he ist in diesem Zusammenhang nach dem vereinbarten mo-

natlichen Arbeitsentgelt unabh�ngig davon zu bemessen, wie lange

der Arbeitnehmer in dem betreffenden Monat gearbeitet hat. Dies gilt

auch im Rahmen von geringf�gigen Besch�ftigungen, weil auch f�r

diese der § 23b Abs. 1 SGB IV gilt. Obwohl aus gesetzesauslegender

Sicht die Bildung von Wertguthaben f�r geringf�gig Besch�ftigte, wie

oben beschrieben, aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht auch nach

derzeitigem Rechtsstand zul�ssig sein muss, gilt jedoch abschließend

auf die diesbez�gliche unternehmensinterne Praktikabilit�t hinzuwei-

sen. Denn vielfach werden die administrativen Kosten, die durch eine

unternehmensinterne Wertguthabenf�hrung f�r geringf�gig Besch�f-

tigte ausgel�st werden, in einem finanziellen Missverh�ltnis zu den

gewonnenen Effekten stehen. Dies wird vor allem bedingt durch die

relativ geringen Aufwendungen, die die genannte Arbeitnehmergrup-

pe in ein Zeitwertkonto einbringen kann.

3. F�hrung von Wertguthaben nur noch als
Arbeitsentgeltguthaben

a) Beabsichtigte �nderung
Nach § 8 Abs 1 Nr. 7 der Beitragsverfahrensordnung7 sind Aufzeich-

nungen des Arbeitgebers �ber beitragspflichtige Arbeitsentgelte ent-

behrlich, soweit das gebildete Wertguthaben 250 Stunden Freistellung

von der Arbeitsleistung nicht �berschreitet. Umgekehrt bedeutet dies

aber auch, dass Arbeitgeber f�r Freistellungszeiten von unter zwei

Monaten bereits erhebliche unternehmensinterne Aufzeichnungs-

pflichten vorhalten m�ssen, um das dem jeweiligen Arbeitszeitwert

zugrunde liegende beitragspflichtige Arbeitsentgelt zu ermitteln. Wei-

ter m�ssen in diesem Zusammenhang die Zeitwerte der oberhalb der

jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen zu den einzelnen Sozialversi-

cherungstr�gern get�tigten Einbringungen in ein Wertguthaben eben-

falls in Arbeitsentgelte umgerechnet werden, um m�gliche Beitrags-

freiheiten zu dokumentieren. Gepaart werden die zuvor beschriebe-

nen Hintergr�nde mit der Tatsache, dass der Rentenversicherungstr�-

ger im Rahmen von Arbeitgeberpr�fungen nach § 28p SGB IV dazu

veranlasst werden kann, komplizierte Umrechnungsmaßnahmen vor-

nehmen zu m�ssen, wenn im jeweiligen zu pr�fenden Unternehmen

die Wertguthaben sowohl in Zeit als auch in Geld gef�hrt werden.

Vor diesem Hintergrund will der Gesetzgeber mit der Einf�gung des

Satzes 7 in § 7 Abs. 1a SGB IV eine erhebliche Administrationsverein-

fachung erreichen, indem Wertguthaben nur noch einheitlich als Ar-

beitsentgeltguthaben gef�hrt werden d�rfen. Eine Wertguthabenf�h-

rung in Geld ist somit nicht mehr m�glich. In diesem Zusammen-

hang beabsichtigt der Gesetzgeber mit Einf�hrung des § 116 in SGB

IV �bergangsregelungen f�r bereits bestehende Wertguthaben zuzu-

lassen, so dass in diesen F�llen frei entschieden werden soll, ob die

genannten Wertguthaben in Zeit oder in Geld gef�hrt werden sollen.

b) W�rdigung
Mit der geplanten Einf�hrung des Gesetzgebers, wonach Wertgutha-

ben zuk�nftig nur noch in Geld gef�hrt werden sollen, soll in erster

Linie das o.g. Ziel einer vereinfachten Abgrenzung von Zeit- und

Geldguthaben erreicht werden. Zus�tzlich w�rde aus der Sicht des

Autors auch eine vereinfachte M�glichkeit zur Insolvenzsicherung be-

stehen, da physisch vorhandene Geldwerte naturgem�ß einfacher vor

einer Insolvenz des Arbeitgebers zu sichern sind (beispielsweise durch

Verpf�ndungsl�sungen), als Wertguthaben in Form von Zeitbest�n-

den. Hier k�men dann grunds�tzlich nur kostenintensive B�rgschafts-

und Versicherungsabsicherungen in Frage.

Grunds�tzlich ist das oben beschriebene Vorhaben des Gesetzgebers

zu begr�ßen, damit s�mtliche Abgrenzungsproblematiken beseitigt

werden. Jedoch muss beachtet werden, dass eine derartiger gesetz-

lichen, Eingriff zu einem erheblichen b�rokratischen Aufwand f�r

viele Arbeitgeber f�hren wird. Vor allem bislang bestehende indivi-

dualrechtliche Regelungen m�ssten dann nach aktuellem Gesetzes-

stand wohl angepasst werden. Denn zwar hat der Gesetzgeber in sei-

nem Diskussionsentwurf vom 14.3.2008 in § 116 SGB die diesbez�g-

lichen �bergangsfristen, wonach Wertguthaben f�r Besch�fttigte, die

am Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Norm abweichend von § 7

Abs. 1a Satz 7 (beabsichtigte Neufassung) als Zeitguthaben gef�hrt

werden, zuk�nftig als Zeit- oder Entgeltguthaben gef�hrt werden

k�nnen, modifiziert. Jedoch musste der Gesetzgeber noch diesbez�g-

lich nachfolgende Frage zwingend beantworten, um eine abschließen-

de Rechtssicherheit zu erzeugen:

Gilt der hier beschriebene Bestandsschutz nur f�r bislang gebildete

Wertguthaben oder auch hinsichtlich neuer Einbringungen in ein be-

stehendes Wertguthaben, nachdem das genannte Gesetz in Kraft ge-

treten ist?

Gl�cklicherweise wurde diese Frage durch den Gesetzgeber im aktuel-

len Referentenentwurf zufriedenstellend beantwortet. Durch die Neu-

fassung des § 116 Abs. 1 SGB IV erhalten Unternehmen, die bisher

ihre Wertguthaben in Zeitwerten f�hrten, mit dieser Vorschrift die

M�glichkeit, entweder die bisherige F�hrung der Wertguthaben als

Zeitguthaben weiterzuf�hren oder diese auf Entgeltguthaben umzu-
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stellen. Daneben wird in der Gesetzesbegr�ndung klargestellt, dass

auch f�r Neuvertr�ge, die auf Basis einer bestehenden und die F�h-

rung in Zeit vorsehenden Wertguthabenvereinbarung geschlossen

werden, die M�glichkeit weiter besteht, diese in Zeitguthaben zu f�h-

ren. Jedoch l�st der Begriff „Neuvertrag“ wieder Unsicherheiten aus.

Denn wenn bereits eine Wertguthabenvereinbarung bestanden hat,

sind nachfolgende, auf dieser urspr�nglichen Vereinbarung beruhen-

den, Einbringungen in das Wertguthaben nicht als „Neuvertrag“ zu

bezeichnen. Es ist hier lediglich von einer Fortf�hrung der bislang be-

stehenden Vereinbarung zu sprechen, was auch aus steuerlichen Ge-

sichtspunkten sehr wichtig ist, um der Gefahr sog. „Lohnverwen-

dungsabreden“ aus dem Wege zu gehen.

4. Gebot einer externen Anlage von gebildeten
Wertguthaben mit Vorgabe einer expliziten
Anlagerichtlinie

a) Beabsichtigte �nderung
Nach Argumentation des Gesetzgebers erleiden Wertguthaben im

Falle des Insolvenz des jeweiligen Arbeitgebers h�ufig einen Totalver-

lust, weil sie mangels Separierung vom �brigen Betriebs- und Anlage-

verm�gen dann vollst�ndig in der Insolvenzmasse aufgehen und zur

allgemeinen Gl�ubigerbefriedigung zur Verf�gung stehen. Zus�tzlich

argumentiert der Gesetzgeber, dass Wertguthabenanspr�che von Ar-

beitnehmern grunds�tzlich aus Entgeltbestandteilen bestehen, auf die

der jeweilige Arbeitnehmer im Rahmen seiner T�tigkeit verzichtet

hat, um sich hieraus beispielsweise in Zukunft sozialversicherungs-

rechtlich abgesicherte Freistellungsphasen finanzieren zu k�nnen. Da-

her, so der Gesetzgeber in seiner Entwurfsbegr�ndung weiter, geh�re

das gebildete Wertguthaben nicht mehr zum Verm�gen des Arbeitge-

bers, sondern verbleibe meistens ausschließlich aufgrund einer fehlen-

den Absonderung vom Betriebsverm�gen beim Arbeitgeber.

Auf Basis dieser Feststellungen ist es f�r den Gesetzgeber sachlich ge-

rechtfertigt, dass das dem jeweiligen Arbeitnehmer bzw. Besch�ftigten

zustehende Wertguthaben im Falle der Insolvenz bzw. der Zahlungs-

unf�higkeit des jeweiligen Arbeitgebers, trotz einer bereits bestehen-

den Insolvenzsicherungsverpflichtung nach § 7b SGB IV (bisher § 7d

SGB IV), in besonderer Weise vor einem insolvenzbedingten Verlust

zu sch�tzen.

Daher ordnet der Gesetzgeber durch Einf�gung der S�tze 10 und 11

in § 7 Abs. 1 SGB IV ohne Ausnahme an, dass s�mtliche Wertgutha-

benbestandteile zu jedem Zeitpunkt vom Verm�gen des Arbeitgebers

zu trennen sind und auch eine sp�tere R�ckf�hrung in das Verm�gen

des Arbeitgebers ausgeschlossen sein soll. Nach Begr�ndung des Ge-

setzgebers w�rde dieser Regelungszusammenhalt bedeuten, dass ge-

bildete Wertguthaben immer von einem Treuh�nder oder einem

sonstigen Dritten verwaltet und gef�hrt werden m�ssen. Als besonde-

re Ausnahme soll es in diesem Zusammenhang auch m�glich sein,

dass der Arbeitgeber das dem jeweiligen Arbeitnehmer zustehende

Wertguthaben in ein besonderes Konto des berechtigten Besch�ftigten

transferiert, ohne dass dieser die M�glichkeit hat, vor der vereinbar-

ten Freistellung Zugriff auf dieses Konto zu nehmen.

Die Abtrennung des Wertguthabens vom Verm�gen des Arbeitgebers

umfasst hierbei auch die auf diese Entgeltbestandteile zu leistenden

Sozialversicherungsbeitr�ge.

Zus�tzlich ordnet der Gesetzgeber in seiner beabsichtigten Modifika-

tion des § 7 Abs. 1a SGB IV an, dass die Anlage der gebildeten Wert-

guthaben den Verm�gensanlagevorschriften f�r die Sozialversiche-

rungstr�ger gem�ß §§ 80ff. SGB IV zu folgen hat bzw. sich diesen zu

unterwerfen hat.

Diese Vorgabe wird dahingehend eingeschr�nkt, dass eine Anlage der

Wertguthaben in Aktien oder Aktienfonds bis zu einer diesbez�gli-

chen H�he von 20 v.H. zul�ssig ist. Ein h�herer Anlageanteil in

Aktien oder Aktienfonds ist nur dann zul�ssig, wenn 1. in einem Ta-

rifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsverein-

barung ein hiervon abweichender Anteil vereinbart und 2. ein R�ck-

fluss zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Wertguthabens min-

destens in der H�he des angelegten Betrages gew�hrleistet ist.

b) W�rdigung
Mit der beabsichtigten Einf�hrung der zuvor beschriebenen Rege-

lungsinhalte in § 7 Abs. 1a SGB offenbaren die verantwortlichen Stel-

len des Gesetzgebers erhebliche Fehlkenntnisse bez�glich der prakti-

schen und technischen Umsetzung von Zeitwertkontensystemen.

W�rde das hier genannte Vorhaben des Gesetzgebers 1:1 umgesetzt

werden, w�rden s�mtliche Attraktivit�tsmerkmale, die Zeitwertkon-

tensysteme f�r Arbeitgeber bieten, auf einen Schlag beseitigt, so dass

die Umsetzung und Verbreitung von sozialpolitisch unabdingbar be-

n�tigten Zeitwertkontensystemen zu Grabe getragen w�rden.

Zun�chst ist in diesem Zusammenhang das beabsichtigte Vorhaben

hinsichtlich des Aspektes zu w�rdigen und zu hinterfragen, wonach

s�mtliche Wertguthabenbestandteile zu jedem Zeitpunkt vom Verm�-

gen des Arbeitgebers zu trennen sind und auch eine sp�tere R�ckf�h-

rung in das Verm�gen des Arbeitgebers ausgeschlossen sein soll. Zu-

n�chst stellt sich hierbei aus insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten

die Frage, ob bestehende und rechtlich sichere Insolvenzschutzmecha-

nismen durch neue Modelle bzw. Treuhandl�sungen vom Markt ge-

dr�ngt werden sollen. Diesbez�gliche Anbieter w�rden eine unge-

rechtfertigte und nicht hinzunehmende Monopolstellung erhalten.

Der Gesetzgeber spricht in seiner Entwurfsbegr�ndung auf Seite 17

(sowie leider auch immer noch in seiner Begr�ndung zum Referen-

tenentwurf vom 30.5.2008 auf Seite 27) selber davon, dass das Wert-

guthaben „immer von einem Treuh�nder oder sonstigen Dritten ge-

f�hrt und verwaltet werden darf“. Nach w�rtlicher Auslegung der

Norm w�ren somit rechtlich anerkannte und kosteng�nstige Verpf�n-

dungsl�sungen nicht mehr m�glich. Auch wenn aus Fachkreisen in

diesem Zusammenhang bereits zu erwartende �nderungstendenzen

zu vernehmen sind,8 bleibt bislang das geschriebene Wort bestehen

und gilt. Denn nur �ber die beschriebenen Treuh�nderl�sungen w�re

ein Trennung vom eigentlichen Betriebsverm�gen zu gew�hrleisten.

Eine derartige Umsetzung w�rde in der Praxis aber in weiten Teilen

mittelst�ndischer Unternehmen zu keiner Vermehrung von Zeitwert-

kontensystemen f�hren, sondern vielmehr eine dramatische Abnahme

der bislang nur sp�rlich verbreiteten Zeitwertkonten ausl�sen.

Zur Begr�ndung der hier vertretenen Aussagen muss die praktische

Umsetzung von Zeitwertkontensystemen in der gegenw�rtigen Unter-

nehmenspraxis verdeutlicht werden:

Ein Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto spiegelt die Vorleistung

des Arbeitnehmers wider. Der Arbeitnehmer verzichtet auf bestimmte

Entgeltbestandteile f�r geleistete Arbeit. Im Gegenzug werden die ent-

sprechenden Bestandteile auf seinem Zeitwertkonto gutgeschrieben.

Das Wertguthaben erfasst die urspr�nglichen dem Arbeitnehmer ge-

schuldeten Entgeltanspr�che. Diese Anspr�che inklusive der verein-
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barten Verzinsung muss der Arbeitgeber jederzeit an den Arbeitneh-

mer auszahlen k�nnen. Es muss jedoch auch ber�cksichtigt werden,

dass der auf den jeweiligen Umwandlungsbetrag entfallende Arbeitge-

beranteil zur Sozialversicherung ebenfalls zur�ckgestellt bzw. passi-

viert werden muss. F�r diese genannten steuerbilanziellen Verpflich-

tungen ist f�r Arbeitgeber das BMF-Schreiben vom 11.11.19999 ein-

schl�gig.

Die Entgeltbestandteile des Arbeitnehmers werden durch den Arbeit-

geber dann zumeist in wertpapiergebundenen Anlageformen inves-

tiert. Die in diesem Verm�gensgegenwert angelegten Wertguthaben

bleiben wirtschaftliches und rechtliches Eigentum des Arbeitgebers.

Lediglich im Innenverh�ltnis bestehen Sicherungsabreden (z.B. Ver-

pf�ndungen), mit denen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die

Rechte an dem Depot- bzw. Verm�gensgegenwert einr�umt. Somit

wird an dieser Stellen unzweifelhaft deutlich, dass der Arbeitgeber die

Wertguthabenanlagen in seinen bilanziellen Darstellungen erfassen

muss, so dass die Wertguthaben zwangsl�ufig dem Betriebsverm�gen

angeh�ren. Scheidet ein Arbeitnehmer nun beispielsweise w�hrend ei-

ner Freistellungsphase f�r einen gewissen Zeitpunkt aus dem Unter-

nehmen aus, so wird der Arbeitgeber in diesem Falle die zu dem je-

weiligen Wertguthaben geh�renden Wertpapiere verkaufen. Der Ge-

genwert wird dem internen Firmenkonto des Arbeitgebers gutge-

schrieben. Von hier aus zahlt der Arbeitgeber im Anschluss das f�llige

„Freistellungsgehalt“ im Rahmen einer routinem�ßigen Entgeltab-

rechnung �ber eine zugeh�rige Lohnsteuerkarte aus. W�rde der Ge-

setzgeber nun seinen diesbez�glichen Wunsch durchsetzen, wonach

das Wertguthaben des Arbeitnehmers nicht mehr im Betriebsverm�-

gen des Arbeitgebers gef�hrt werden darf, w�rde dies weitreichende

Konsequenzen nach sich ziehen. Es m�sste dann in der Konsequenz

immer ein Dritter bzw. ein Treuh�nder mit der o.g. Auszahlung be-

auftragt werden. Dies w�re f�r viele mittelst�ndische Unternehmen

das Hauptargument, keine Wertguthabenbildung mehr zuzulassen

bzw. einzuf�hren. Denn die enstehenden Aufwendungen f�r Treuh�n-

derkosten w�rden alle Dimensionen sprengen, die Arbeitgeber bereit

w�ren zu zahlen. Zumal solche Treuhandl�sungen auch oftmals ihre

Sinnhaftigkeit vermissen lassen, außer dass bestimmte Anbieter hier

ein gr�ßeres Gesch�ftsfeld entdeckt haben.10 Zus�tzlich w�rden recht-

lich sichere Verpf�ndungsl�sungen in Frage gestellt bzw. unm�glich

gemacht werden, da hierbei die Wertguthaben im Betriebsverm�gen

verbleiben. Auf schuldrechtlicher Basis werden dann den einzelnen

Arbeitnehmern die dementsprechenden Anspr�che rechtssicher ver-

pf�ndet. Gem�ß den einschl�gigen Regelungen des BGB11 und den ei-

genen Verlautbarungen des zust�ndigen Ministeriums12 ist die Ver-

pf�ndung aber vollkommen rechtssicher bzw. vollumgreifend insol-

venzsicher. Zudem ist der Einsatz sehr kosteng�nstig m�glich, da es

sich z.B. bei der Verpf�ndung von Wertpapieren um ein allt�gliches

Rechtsgesch�ft handelt, bei dem der jeweiligen Depotbank die Ver-

pf�ndung angezeigt wird und von ihr im Anschluss dann best�tigt

wird13. Diesen Ausf�hrungen folgend ist es also insolvenzrechtlich

problemlos m�glich, dass Wertguthabenverm�gen im Aktivverm�gen

eines Arbeitgebers gehalten werden, jedoch dann �ber Verpf�ndungs-

l�sungen an den betreffenden Arbeitnehmer verpf�ndet werden und

somit zweckgebunden dem origin�ren Betriebsverm�gen nicht zur

Verf�gung stehen. Denn gem�ß § 1281 BGB d�rfen �ber den Pfand-

gegenstand vor Eintritt der Pfandreife nur der Pfandgeber und Pfand-

nehmer gemeinsam verf�gen. Das heißt, dass die zust�ndige Depot-

bank das Verm�gen nur an beide Parteien gleichzeitig auszahlen darf.

Es sei denn, beide Parteien vereinbaren eine abweichende Regelung

gem�ß § 1284 BGB. In der Praxis werden selbstverst�ndlich durch

vertragliche Abreden Verf�gungen durch Arbeitgeber vor Eintritt der

Pfandreife zugelassen, damit Freistellungsphasen des jeweiligen Ar-

beitnehmers finanziert werden k�nnen.

Zusammengefasst ist es nicht einsehbar und hinnehmbar, warum ggf.

Verpf�ndungsl�sungen zur Absicherung von Wertguthaben nicht

mehr zul�ssig sein sollen. Vielmehr ist es unabdingbar, dass derartige

L�sungen auch in Zukunft zul�ssig sind. Dar�ber hinaus wird dann

auch in diesem Falle das Wertguthaben im Anlageverm�gen des Ar-

beitgebers zu f�hren sein mit den dementsprechenden und o. g. In-

solvenzsicherungsmaßnahmen. Sollte der Gesetzgeber auf seinem be-

schriebenen Standpunkt bestehen bleiben, so wird dies das absolute

Ausschlusskriterium sein, warum weite Teile deutscher Arbeitgeber

keine Zeitwertkontensysteme mehr einf�hren werden.

Zus�tzlich w�rde sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen,

wie in dem durch den Gesetzgeber beabsichtigten Falle die bilanzielle

und steuerliche Betrachtung in den Arbeitgeber-Bilanzen zu erfolgen

h�tte? W�ren dann keine R�ckstellungen mehr zu bilden? W�rde das

Wertguthaben dann analog einer Direktversicherung im Rahmen der

betrieblichen Altersversorgung behandelt werden?14 Diese Frage ist

auch bereits im Vorgriff auf den Punkt II.5. zu richten, in dem auf

die Beabsichtigung des Gesetzgebers eingegangen wird, das Wertgut-

haben ab Inkrafttreten der Gesetzes�nderung als Verm�gensbestand-

teil des Arbeitnehmers zu betrachten.

Der geneigte Fachleser erkennt somit schnell, dass dem Gesetzgeber

in seinem diesbez�glichen Ansinnen einige handwerkliche Fehler un-

terlaufen sind. Die rechtliche Bedeutung eines Wertguthabens wird

sowohl sozialversicherungsrechtlich als auch bilanz- und steuerrecht-

lich v�llig auf den Kopf gestellt. Es stellt sich somit auch die Frage,

wie das Bundesfinanzministeriums (BMF) auf diesen Gesetzesentwurf

des Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales (BMAS) reagiert. Es

ist auch zu kritisieren, dass im Vorfeld des Diskussionsentwurfes an-

scheinend keine Abstimmung zwischen den Ministerien stattgefun-

den hat. Dies wird auch dadurch sichtbar, dass der Gesetzgeber die

Ausnahme zulassen m�chte, dass es statt der Zuf�hrung des Wertgut-

habenverm�gens an einen externen Dritten bzw. Treuh�nder auch

m�glich sein soll, dass das Verm�gen in einem besonderen Arbeitneh-

merkonto „geparkt“ wird, ohne dass der Arbeitnehmer einen Zugriff

auf dieses Konto erh�lt. Diese Regelung ist im Grunde nach nicht

nachvollziehbar, da ein Arbeitnehmer-Konto mit Wertguthabenver-

m�gen aus steuerrechtlicher Sicht zum sofortigen Zufluss f�hren

k�nnte15 bzw. von einer Zufluss ausl�senden Lohnverwendungsabre-

de16 gesprochen werden m�sste. Somit w�re ein lohnsteuerfreier Auf-

bau von Wertguthabenverm�gen durch Arbeitnehmer nicht mehr

m�glich. Es ist auch schwerlich vorstellbar, dass das BMF eine „lex

Zeitwertkonto“ zulassen wird, bei der im Lohnsteuerrecht Sondertat-

best�nde zugunsten von Wertguthabenregelungen eingef�hrt werden.
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Es ist hier also dringend geboten, eine Abstimmung zwischen den zu-

st�ndigen Ministerien zu veranlassen, um die zuvor genannten Fehl-

entwicklungen bereits vor dem Eintritt in ein f�rmliches Gesetzge-

bungsverfahren zu beseitigen.

Schließlich kann auch nicht den beabsichtigten Kapitalanlagebe-

schr�nkungen des Gesetzgebers gefolgt werden. Eine Beschr�nkung

der Aktienquote stellt einen erheblichen Eingriff in die Privatautono-

mie der vertragsschließenden Parteien eines Zeitwertkontensystems

dar.

Die Akzeptanz von Zeitwertkontensystemen h�ngt in großen Maßen

auch von der Rendite der zur Anlage der Wertguthaben gew�hlten

Verm�genswerte ab. So werden auf dem Markt beispielsweise hoch

professionelle und aktiv gesteuerte Investmentfondsportfolios ange-

boten, die m�gliche Kapitalverluste auf ein Minimum reduzieren.

Solch sinnvolle Anlagen w�ren nach Vorgabe des Gesetzgebers dann

nicht mehr m�glich. Zudem muss die Frage beantwortet werden, ob

eine Anlage im Sinne der Sozialversicherungstr�ger gem�ß §§ 80ff.

SGB IV im Interesse aller Beteiligten liegen kann. Die diesbez�gliche

Kapitalanlagerendite der Sozialversicherungstr�ger und die hinterste-

henden Strategien k�nnen keine Zielsetzung f�r die Wertguthabenan-

lage sein, da die Finanzsituation der Sozialversicherungstr�ger wohl

auch nicht durch �berdurchschnittliche Anlageergebnisse brilliert.

Hierbei stellt sich auch die Frage, ob es sinnvoll sein kann, 20% des

Wertguthabens in Aktien bzw. Aktienfonds anzulegen und die restli-

chen 80% Anlagen gem�ß §§ 80ff. SGB IV. Ein sinnvoll diversifizier-

tes Anlageportfolio l�sst sich auf diesem Wege wohl nur schwerlich

darstellen.

Mit dem �berarbeiteten Gesetzesentwurf vom 14.3.2008 legte der Ge-

setzgeber in diesem Zusammenhang die Modifikation vor, wonach

ein h�herer Anlageanteil in Aktien oder Aktienfonds nur dann zul�s-

sig ist, wenn 1. in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifver-

trages in einer Betriebsvereinbarung ein hiervon abweichender Anteil

vereinbart und 2. ein R�ckfluss zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme

des Wertguthabens mindestens in der H�he des angelegten Betrages

gew�hrleistet ist. Auch hierbei stellt sich wieder eine grunds�tzliche

Sinnfrage:

Wie soll ein h�herer Aktienanteil z.B. per Tarifvertrag m�glich sein,

wenn gleichzeitig aber die eingezahlten Beitr�ge garantiert sein sollen?

Soweit ersichtlich gibt es derzeit keine einzige Finanzanlage auf dem

deutschen Markt, die derartiges garantieren k�nnte (es sein denn, der

Arbeitgeber entscheidet sich f�r den Abschluss von klassischen Bank-

sparpl�nen zur R�ckdeckung von Zeitwertkonten, was aber aus Ren-

ditegesichtspunkten nicht gewollt sein kann). Denn auf Basis des Ri-

sikos, dass zu jedem Zeitpunkt eine Auszahlungsverpflichtung des Ar-

beitgebers aus einem Zeitwertkonto entstehen kann, scheiden festge-

legte Laufzeitanlagen aus, so dass grunds�tzlich nur risikoarme Wert-

papieranlagen in Frage kommen, die t�glich liquidierbar sind. Jedoch

kann juristisch auch bei einem risikoarmen Rentenfonds keine Kapi-

talgarantie gew�hrleistet werden. Somit kann nur der Arbeitgeber

pers�nlich die Garantie, in Form einer Auff�llverpflichtung, geben,

dass die jeweiligen Wertguthaben zu jedem Zeitpunkt die eingezahl-

ten Beitr�ge widerspiegeln. Dies wird wohl auch nicht zu einer Ver-

breitung von Zeitwertkonten einladen.

Zusammenfassend sind somit die oben beschriebenen Bestrebungen

abzulehnen, da gerade Zeitwertkonten von einer Anlageflexibilit�t

profitieren. Vor allem kann es auch nicht die Aufgabe des Gesetzge-

bers sein, quasi per „Vormundschaft“ die Anlage zu bestimmen. Es

m�ssen auch hier die zivilrechtlichen und arbeitsrechtlichen Usancen

gelten. Hiernach wird der Arbeitgeber in die Haftung geraten, wenn

er seinen Arbeitnehmern Anlageformen offeriert, die hohe Schwan-

kungsrisiken beinhalten. Er muss als Anleger der Wertguthaben sei-

nen Arbeitnehmern geeignete Anlage bereitstellen. Bei dementspre-

chend hohen Verlusten, wird er sich dann auch den bekannten Risi-

ken aus einer Nachschussverpflichtung stellen m�ssen. Hier nun wie-

der etwas autark gesetzgeberisch festlegen zu wollen ist, aufgrund des

beabsichtigten Eingriffes in die Privatautonomie, nicht nachzuvollzie-

hen. Diesen „staatlichen“ und „bevormundenden“ Eingriff unter-

streicht der Gesetzgeber zudem mit seinem aktuellen Referentenent-

wurf vom 30.5.2008, wonach eine, wie bereits oben beschriebene,

20%ige Aktienquote der Anlagestrategie von Wertguthaben zwar zu-

gelassen wird, jedoch diese durch eine „Garantieklausel“ im neu gere-

gelten § 7 Abs. 1a SGB IV abgesichert wird. Hiernach muss der Ar-

beitgeber auch f�r derartige Wertverluste aus Aktien- bzw. Aktien-

fondsanlagen die Ausfallhaftung �bernehmen. Es stellt sich die ernste

Frage, welche sinnvollen Anlagestrategien dann zu einer Wertgutha-

benanlage noch verwendet werden k�nnen und sollen. Dem Gesetz-

geber muss im weiteren Gesetzgebungsverfahren diesbez�glich unbe-

dingt verdeutlicht werden, dass derartige, hier beschriebene Anlage-

beschr�nkungen, keine sinnvolle Wertguthabenentwicklung mehr er-

warten lassen. Das Vorhaben des Gesetzgebers hinsichtlich einer Ver-

breiterung von Arbeitszeitkontenmodellen wir durch diese Vorge-

hensweise vollumf�nglich ad absurdum gef�hrt.

Auch die technischen Anforderungen m�ssen in diesem Zusammen-

hang ber�cksichtigt werden, da der Arbeitgeber IT-basierte Vorkeh-

rungen vorhalten muss, die in den genannten F�llen jederzeit die ein-

gezahlten Beitr�ge in das Wertguthaben den entsprechenden Kapital-

erhaltungsgarantien gegen�berstellen.

5. Definition von Wertguthaben als Bestandteil des
Verm�gens des berechtigten Arbeitnehmers

a) Beabsichtigte �nderung
Durch Einf�gung der S�tze 12 und 13 in § 7 Abs. 1a SGB IV will der

Gesetzgeber verdeutlichen, dass Wertguthaben Entgeltbestandteile

enthalten, f�r die der Besch�ftigte bereits die Arbeitsleistung erbracht

hat, so dass fingiert wird, dass dieses Entgelt zum Zeitpunkt der Ein-

bringung in das Wertguthaben bereits ausgezahlt worden sei und so-

mit ab diesem Zeitpunkt zum Verm�gen des Besch�ftigten und nicht

mehr zum Verm�gen des Arbeitgebers geh�rt. Um in diesem Falle

eine sofortige Verbeitragung der jeweiligen Einbringungsbestandteile

zu vermeiden, wird das jeweilige Wertguthaben erst im Falle seiner

F�lligkeit als bezogen betrachtet, so dass auch erst in diesem Falle eine

sozialversicherungsrechtliche Verbeitragung stattfinden soll.

b) W�rdigung
Hinsichtlich der Thematik, wonach das BMAS die gesetzgeberische

Zielsetzung verfolgt, Wertguthaben ab der Entstehung als Verm�gens-

bestandteil des Arbeitnehmers zu betrachten, wird zun�chst auf die

Ausf�hrungen unter II. 4. vewiesen. Zus�tzlich muss an dieser Stelle

ganz explizit auf das steuerliche Zuflussprinzip eingegangen werden.

Das in diesem Zusammenhang in § 11 EStG verankerte System der

Vereinnahmung und Verausgabung ist beherrscht vom Zufluss- und

Abflussprinzip. Danach kommt es beim Zuflussprinzip darauf an, ob

das Erlangen der wirtschaftlichen Verf�gungsmacht �ber ein Wirt-

schaftsgut erfolgt. Auf den hier behandelten Sachverhalt bezogen be-
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deutet dies folgende Fragestellung: Ist das aus sozialversicherungs-

rechtlicher Sicht bereits zum Verm�gen des Arbeitnehmers geh�rende

Wertguthaben aus lohnsteuerlicher Sicht als zugeflossen zu betrach-

ten? Die Argumentation, wonach der Arbeitnehmer noch keine wirt-

schaftliche Verf�gungsgewalt erlangt hat, so dass kein lohnsteuerlicher

Zufluss vorliege, wird zumindest zu Diskussionen und Auslegungs-

problemen f�hren. Was aber grunds�tzlich nicht ausgeschlossen wer-

den kann, ist eine Lohnverwendungsabrede, wonach der Arbeitneh-

mer �ber Arbeitslohn disponiert und dieser auch noch seinem Ver-

m�gen zugerechnet werden kann. W�rde das BMF dem Ansinnen des

BMAS folgen, w�rden grunds�tzliche steuerliche Grunds�tze verletzt

werden und w�re zudem der steuerliche (sowie sozialversicherungs-

rechtliche Begriff) eines Wertguthabens in keinster Weise mehr mit

seiner aktuellen Bedeutung zu vergleichen. Wie bereits genannt, w�r-

de in einem derartigen Falle eine Art Direktversicherung vorliegen, da

dieser Verm�genswert v�llig aus der Sph�re des Unternehmens her-

ausgezogen wird. Trotzdem sollen die Arbeitgeber dann aber nach

dem Willen des Gesetzgebers weiter die umfagreichen sozialversiche-

rungsrechtlichen Aufzeichnungspflichten �bernehmen, wie die SV-

Luft-Kontenf�hrung sowie die Historisierung des Arbeitgeber-Sozial-

versicherungsanteils.

Es wird also ersichtlich, dass enorme arbeitgeberseitige Fragestellungen

aufgeworfen werden, die sich aus der aktuellen Gesetzeslage erfreuli-

cherweise nicht ergeben. Zudem ist bereits aus heutiger Sicht die Ein-

f�hrung und fortlaufende Begleitung von Zeitwertkontensystemen ein

enorm komplexes Beratungsfeld. Sollte der Gesetzgeber seine Beabsich-

tigung wahrmachen, w�rde der rechtliche Hintergrund von Zeitwert-

konten kaum noch verst�ndlich sein k�nnen. Vor allem Arbeitgeber

w�rden in solch einem Falle eher auf die Einf�hrung von Zeitwertkon-

ten verzichten, allein schon auf dem Hintergrund mutmaßlich horren-

der Beratungskosten bedingt durch die genannte Komplexit�t.

Aber auch aus Arbeitnehmergesichtspunkten ergeben sich rechtliche

Fallstricke, wenn Wertguthaben zuk�nftig direkt in den eigenen Ver-

m�gensbereich �bergehen. Denn nach heutigem Stand sind Wertgut-

haben in der Ansparphase nicht pf�ndbar bei privater Insolvenz der

Arbeitnehmers bzw. werden Wertguthaben derzeit nicht mit in den

Versorgungsausgleich mit einbezogen.17

Sollte hingegen, gem�ß den Vorstellungen des Gesetzgebers, dass Wert-

guthaben sofort bei Entstehung in den Verm�gensbereich des Arbeit-

nehmers �bergehen, w�rden die zuvor beschriebenen rechtlichen Aus-

wirkungen sich ins Gegenteil umdrehen. Somit stellt sich hier die Frage,

ob das aus Arbeitnehmerschutzinteressen gewollt sein kann?

Der Grund, warum der Gesetzgeber Wertguthaben von Beginn an

zum Verm�gen eines Arbeitgebers z�hlen m�chte, liegt darin begr�n-

det, dass die Wertguthaben im Insolvenzfalle des Unternehmens nicht

zur Insolvenzmasse z�hlen sollen. Dann stellt sich aber die Frage, wa-

rum dann �berhaupt noch Insolvenzsicherung betrieben werden soll,

wenn das Wertguthaben gar nicht zur Insolvenzmasse z�hlen soll?

Das diesbez�gliche Vorhaben des Gesetzgebers ist daher vollumf�ng-

lich abzulehnen, da, wie bereits oben beschrieben, eine schuldrecht-

liche Insolvenzsicherung, beispielsweise im Rahmen einer Verpf�n-

dung, absoluten Insolvenzschutz des Arbeitnehmers im Hinblick auf

sein gebildetes Wertguthaben bietet.

Es sind also alle Beteiligten – Sozialpartner, Verb�nde, Gesetzgeber

und politische Parteien – aufgefordert, das bislang vorliegende Geset-

zes- bzw. Diskussionswerk von den aufgef�hrten handwerklichen

Fehlern zu befreien.

6. Expliziter Einbezug des Gesamtsozialversicherungs-
beitrages in den Insolvenzschutz

a) Beabsichtigte �nderung
Nach Feststellung des Gesetzgebers findet sich in der Begr�ndung

zum Gesetzesentwurf f�r den fr�heren § 7a SGB IV18 keine n�here

Begr�ndung f�r die besondere Erw�hnung des Arbeitgeberanteils

zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag bei den zu treffenden Vorkeh-

rungen zum geforderten Insolvenzschutz. Durch die Ersetzung durch

das Wort „Beitr�ge“ wird klargestellt, dass das Wertguthaben als Brut-

towert gegen Insolvenz zu sichern ist, und zwar einschließlich des auf

das Wertguthaben entfallenden und noch nicht entrichteten Gesamt-

sozialversicherungsbeitrags im Sinne von § 28d SGB IV.

b) W�rdigung
Grunds�tzlich entstehen durch die beabsichtigten �nderungen in der

Praxis keine �nderungen in der Umsetzung der Insolvenzsicherung.

Das heißt, sowohl die arbeitnehmerseitig in ein Wertguthaben einge-

brachten Entgeltbestandteile als auch die auf diese entfallenden Ar-

beitgeberanteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag m�ssen im

Rahmen einer umfassenden Insolvenzsicherung vollst�ndig vor den

Folgen einer m�glichen Arbeitgeber-Insolvenz gesch�tzt werden. Je-

doch offenbart der Gesetzgeber in seiner diesbez�glichen Gesetzesbe-

gr�ndung ein v�llig falsches Verst�ndnis von dem Begriff Wertgutha-

ben. Der Gesetzgeber spricht in diesem Zusammenhang von einem

„Bruttowert“ als Wertguthaben, wodurch suggeriert wird, dass der

Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag als Wertgut-

habenbestandteil zu betrachten sei. Dies ist aber mitnichten der Fall.

Der Arbeitgeber-Sozialversicherungsanteil wird nur deshalb mitinsol-

venzgesichert, um im Falle einer vorliegenden Insolvenz bzw. Zah-

lungsunf�higkeit zum Schutz des Arbeitnehmers eine Abf�hrung der

dann f�lligen Arbeitgeber-Sozialversicherungsanteile zu gew�hrleis-

ten.19 Bis zum Eintritt kann der Arbeitgeber diesen Anteil zur Bestrei-

tung von Sozialabgaben im Rahmen von Freistellungsphasen verwen-

den. Hierdurch wird deutlich, dass die genannte Begr�ndung des Ge-

setzgebers Fehldeutungen entstehen lassen kann, wenn Arbeitnehmer

beispielsweise bei zul�ssigen �bertragungen von Wertguthaben-Ver-

m�gen auf einen Durchf�hrungsweg der betrieblichen Altersversor-

gung verlangen, auch den Arbeitgeber-Sozialversicherungsanteil mit

�bertragen zu wollen. Bis zum Eintritt einer m�glichen Insolvenz

bzw. Zahlungsunf�higkeit bleibt der Arbeitgeber aber alleiniger An-

spruchsberechtigter am genannten Arbeitgeber-Sozialversicherungs-

anteil.

Der Gesetzgeber sollte daher entweder seine genannte Begr�ndung

klarstellend bereinigen oder einfach die urspr�ngliche Formulierung

der Norm beibehalten.

7. Portabilit�t von Wertguthaben mit der M�glichkeit
zum Einbezug der Deutschen Rentenversicherung
Bund

a) Beabsichtigte �nderung
Durch die Einf�gung der Abs. 1c, 1d und 1e in in § 7 Abs. 1b SGB

IV beabsichtigt der Gesetzgeber die Schaffung eines begrenzten Frei-

stellungsanspruches des jeweiligen Arbeitnehmers bei gleichzeitger

�bertragung des Wertguthabens auf die Deutsche Rentenversiche-
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rung Bund. Auf diesem Wege sollen St�rf�lle nahezu ausgeschlossen

werden. Dies soll dadurch geschehen, dass der wertguthabenbeg�ns-

tigte Arbeitnehmer bei Arbeitgeberwechsel verlangen kann, dass das

Wertguthaben auf den neuen Arbeitgeber �bertragen wird, sofern die-

ser der �bertragung zugestimmt hat.

Wird von dieser M�glichkeit kein Gebrauch gemacht, kann der Ar-

beitnehmer verlangen, dass das bestehende Wertguthaben, sofern die-

ses einschließlich der zugeh�rigen Beitr�ge das Zw�lffache der mo-

natlichen Bezugsgr�ße �bersteigt, auf die Deutsche Rentenversiche-

rung Bund �bertragen wird. Die Deutsche Rentenversicherung Bund

�bernimmt im Anschluss die einschl�gigen Arbeitgeberpflichten bei

der F�hrung von Arbeitnehmer-Wertguthaben. Das heißt, dass der

Arbeitnehmer auch nach �bertragung seines Wertguthabens auf die

Deutsche Rentenversicherung Bund grunds�tzlich ausfinanzierte Frei-

stellungsphasen w�hrend seines Erwerbslebens in Anspruch nehmen

kann.

b) W�rdigung
Der mit dieser Normenintegration verfolgte Zweck, die St�rfallprob-

lematik bei gebildeten Wertguthaben nahezu auszuschließen, ist

grunds�tzlich zu begr�ßen. Die �bertragung auf die Deutsche Ren-

tenversicherung Bund ist aber generell abzulehnen. Denn eine Wert-

guthaben�bertragung ohne die M�glichkeit der R�ck�bertragung auf

einen m�glicherweise neuen, wertguthabenf�hrenden Arbeitgeber

w�re eine hoheitlicher Eingriff in privatautonome Vertragsverh�lt-

nisse. Der Rentenversicherungstr�ger w�rde sich auf diesem Wege

private Anlageverm�gen sichern, um die eigene Kapitalbasis zu st�r-

ken und den eigenen Anlagegrunds�tzen zu unterwerfen. Dies kann

nicht das Ziel einer ausgewogenen und sinnvollen Anlagestrategie f�r

gebildete Wertguthaben darstellen.

Zudem m�chte der Gesetzgeber Entnahmen aus bei der Deutschen

Rentenversicherung Bund hinterlegten Wertguthaben erm�glichen,

auch wenn der Arbeitnehmer mit seinem dann aktuellen Arbeitgeber

keine dementsprechende vertragliche Abrede trifft. Dieses Vorgehen

w�rde das arbeitsrechtliche Grundverh�ltnis missachten, wonach die

Bildung von Wertguthaben als arbeitsrechtlicher Verg�tungsbestand-

teil zwingend als schriftliche Arbeitsvertragserg�nzung festgehalten

werden muss.20 Wertguthaben ohne arbeitsrechtliche Grundlagen

sollten eigentlich undenkbar sein und w�rden den Wertguthabenbe-

griff noch weiter verf�lschen.

Vielmehr sollten, vor diesem Hintergrund, wenn �berhaupt privat-

rechtliche Verm�genstreuh�nder beauftragt werden, Wertguthaben-

verm�gen zu �bernehmen, die bei einem Arbeitsplatzwechsel des Ar-

beitnehmers nicht von dem neuen Arbeitgeber �bernommen werden.

Die Funktion von privatrechtlichen Verm�genstreuh�ndern k�nnten

beispielsweise anerkannte Bankenkonsortien darstellen, so dass auch

angemessene Renditen der �berlassenen Wertguthabenverm�gen er-

wirtschaftet werden k�nnen. Dabei gilt aber zu beachten, dass Arbeit-

geber, die eine Bildung von Arbeitnehmer-Wertguthaben nicht zulas-

sen wollen, bei Neueinstellung von Arbeitnehmern mit bereits vor-

handenem Wertguthaben �ber die m�glicherweise vom Gesetzgeber

vorgeschriebene Freistellungsverpflichtung differenziert nachdenken

werden. Im Extremfall, aus Furcht vor nicht einschr�nkbarer Freistel-

lungsphasen, w�rde eine Einstellung aus dem genannten Grund nicht

erfolgen.

Abschließend gilt als Ratschlag an den Gesetzgeber festzuhalten, dass

eine Portabilit�t aus wettbewerbspolitischen Gr�nden nicht um jeden

Preis durchgesetzt werden kann oder sollte. Arbeitgeber werden in

Zukunft allein schon aus personalpolitischen Gr�nden gezwungen

sein, Zeitwertkontensysteme anbieten zu k�nnen, so dass eine Porta-

bilit�t dann automatisch Einkehr finden w�rde. Unternehmen, die

dann trotzdem keine Zeitwertkontensysteme anbieten, werden im

Werben um f�hige Mitarbeiter erheblichen Boden gegen Mitbewerber

verlieren, die das personalpolitische Steuerungsinstrument der Zeit-

wertkonten (bereits) einsetzen.

8. Nichtigkeit der Vereinbarung zur Bildung von
Wertguthaben bei fehlendem Insolvenzschutz

a) Beabsichtigte �nderung
Bereits seit der Einf�hrung der Insolvenzschutzverpflichtung durch

das „Flexi-Gesetz“21 wird die Unklarheit bem�ngelt, inwieweit die

Verpflichtung des Arbeitgebers zur Insolvenzsicherung von gebildeten

Arbeitnehmer-Wertguthaben tats�chlich bindend ist. Gleichzeitg wur-

de bem�ngelt, dass die Nichtbeachtung der Insolvenzsicherung f�r

den verursachenden Arbeitgeber bzw. das zugeh�rige Vertretungsor-

gan bislang rechtlich weitestgehend sanktionslos geblieben ist.

Somit befolgte der Gesetzgeber die Vorgaben des Koalitionsvertrages,

um eine Weiterentwicklung des Insolvenzschutzes von Wertguthaben

analog den gesetzlichen Vorgaben nach dem Altersteilzeitgesetz zu

forcieren. Jedoch geht die vom Gesetzgeber avisierte Regelung, trotz

vorheriger Pr�fung der diesbez�glichen Regelungen des Altersteilzeit-

gesetzes, gesetzestechnisch einen anderen Weg. Der genannte Weg be-

schreitet den anerkannten Pfad �ber die Nichtigkeitsfolgen schuld-

rechtlicher Vereinbarungen nach dem Vorbild der Regelungen des all-

gemeinen Schuldrechts im BGB, und ordnet an, dass die Wertgutha-

benvereinbarung als schuldrechtlicher Vertrag von Anfang an nichtig

ist, sofern keine Insolvenzschutzverpflichtung als unabdingbarer Be-

standteil der Wertguthabenvereinbarung vereinbart worden ist. Damit

sind Wertguthabenvereinbarungen ohne Insolvenzschutz gegen-

standslos und bereits als geleistete Zahlungen zu verbeitragen und an

den Besch�ftigten auszukehren. Zus�tzlich ist dem jeweiligen Arbeit-

nehmer bzw. Besch�ftigten der getroffene Insolvenzschutz schriftlich

nachzuweisen. Der fehlende schriftliche Nachweis �ber den vorge-

nommenen Insolvenzschutz wird wie ein offener Einigungsmangel

nach § 154 Abs. 1 BGB behandelt mit der Folge, dass die Wertgutha-

benvereinbarung als im Zweifel nicht geschlossen gilt.

Zus�tzlich wurde im 2. Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Verbes-

serung von Rahmenbedingungen der sozialrechtlichen Absicherung

flexibler Arbeitszeitregelungen vom 14.3.2008 in § 7b Abs. 1 SGB

noch der Satz 3 eingef�gt. Hiernach soll zuk�nftig noch folgende Mo-

difikation gelten und m�glich sein, damit auch noch nachtr�glich der

bislang fehlende Insolvenzschutz hergestellt werden kann:

„Werden die fehlenden Vorkehrungen bei Zahlungsunf�higkeit des

Arbeitgebers bei der Pr�fung der Arbeitgeber durch die Tr�ger der

Rentenversicherung nach § 28p festgestellt und f�hren die Vertrags-

parteien der Wertguthabenvereinbarung innerhalb eines Monats nach

der Feststellung den Nachweis eines get�tigten Insolvenzschutzes, so

gilt die Wertguthabenvereinbarung als von Anfang an geschlossen.“

b) W�rdigung
Die in diesem Zusammenhang zun�chst angestrebten Regelungen des

Gesetzgebers sind durch die im 2. Diskussionsentwurf intergrierten
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Modifikationen entsch�rft worden. Hiernach kann ein unterlassener

Insolvenzschutz, der im Rahmen einer sozialversicherungsrechtlichen

Betriebspr�fung aufgedeckt worden ist, innerhalb von 6 Monaten (im

Referentenentwurf nun 2 Monate) „geheilt“ werden. Aber auch hier

stellt sich die Frage, warum anscheinend noch keine Abstimmung

zwischen den zust�ndigen Ministerien stattgefunden hat. Man stelle

sich n�mlich nur vor, dass zun�chst ein steuerlicher Betriebspr�fer

den fehlenden Insolvenzschutz entdeckt. K�nnte er dann aus steuer-

licher Sicht die Ernsthaftigkeit der zugrunde liegenden Wertgutha-

benvereinbarung in Frage stellen? Wenn ja, w�ren auch hier die ent-

sprechenden Folgen von enormer H�rte f�r Arbeitgeber und vor al-

lem Arbeitnehmer.

Abschließend gilt festzuhalten, dass das Vorhaben, wonach eine Wert-

guthabenvereinbarung ohne eine schriftliche Insolvenzsicherungsbe-

st�tigung als offener Einigungsmangel mit den entsprechenden Nich-

tigkeitsfolgen zu werten sei, als unverh�ltnism�ßig einzustufen ist.

Denn letztlich muss ein Arbeitnehmer dann explizit hierunter leiden,

da beispielsweise eine Freistellungsphase nicht angetretenwerden kann.

Es sollten daher abgemilderte Regelungen in diesem Zusammenhang

gefundenwerden, die allen Interessenslagen gerecht werden.

9. Ausschluss unsicherer
Insolvenzsicherungsmaßnahmen

a) Beabsichtigte �nderung
Durch Integration des Satzes 3 in § 7b Abs. 1 SGB werden namentlich

genannte Insolvenzsicherungsinstrumente zur Verwendung der Absi-

cherung von Wertguthaben explizit ausgeschlossen. Hierzu z�hlen bi-

lanzielle R�ckstellungen und zwischen und zwischen Konzernunter-

nehmen begr�ndete Einstandspflichten.

b) W�rdigung
Die hierzu gew�hlte Begr�ndung des Gesetzgebers l�sst einiges an

rechtlicher Klarheit vermissen. Bei w�rtlicher Auslegung des Wortlau-

tes w�ren Verpf�ndungsl�sungen aber auch Treuhandl�sungen im

Rahmen eines bilanziell zu aktivierenden Contractual Trust Arrange-

ment (CTA) nicht mehr einsetzbar. Es gelten in diesem Zusammen-

hang vollumf�nglich die Ausf�hrungen unter II. 4.

10. Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers bei
unterlassener Insolvenzsicherung gebildeter
Wertguthaben

a) Beabsichtigte �nderung
Die beabsichtigte neue Regelung in Form § 7b Abs. 1 Satz 4 SGB IV

gibt dem Besch�ftigten in den F�llen einen Schadensersatzanspruch,

in denen der Insolvenzschutz sich nachtr�glich als nicht insolvenzfest

herausstellt. Damit wird dem Arbeitgeber das Risiko �bertragen, die

Wirksamkeit bzw. Insolvenzfestigkeit des vereinbarten Insolvenz-

schutzes im Vorfeld der Wertguthabenvereinbarung zu pr�fen und ih-

re Insolvenzfestigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit sicherzustellen.

Tritt infolge der unzureichenden Sicherung ein Verlust im Wertgutha-

ben des Besch�ftigten ein, hat der Arbeitgeber hierf�r einen Ersatz zu

leisten mit Ausnahme der F�lle, in denen er nachweisen kann, dass

ihn an dem Verlust kein Verschulden trifft.

b) W�rdigung
Grunds�tzlich ist den �berlegungen des Gesetzgebers eindeutig zuzu-

stimmen. Jedoch istdiediesbez�glicheBegr�ndungdesGesetzgebersvon

erheblichenRechtsunklarheitengepr�gt, dahierwieder vonderZul�ssig-

keit von schuldrechtlichen Insolvenzsicherungsmaßnahmen gesprochen

wird.Dies steht aber imabsolutenGegensatz zudenbeabsichtigtenRege-

lungen des Gesetzgebers mit Einf�gung der S�tze 10 und 11 in § 7 Abs. 1

SGB IV. Hiernach sind nach Auslegung der modifizierten Norm eigent-

lichkeineVerpf�ndungsl�sungenmehrm�glich.Esgeltenauch indiesem

Zusammenhang vollumf�nglich die Ausf�hrungen unter II. 4.

11. Keine nachtr�gliche Ver�nderung des
Insolvenzschutzes im Zusammenhang gebildeter
Wertguthaben

a) Beabsichtigte �nderung
Durch Einf�gung des Satzes 5 in § 7b Abs. 1 SGB IV soll sichergestellt

werden, dass der bei Schließung der jeweiligen Wertguthabenverein-

barung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte Insol-

venzschutz nicht zu einem sp�teren Zeitpunkt wieder beseitigt wird.

Somit soll ein dauerhafter Insolvenzschutz f�r den m�glichen Eintritt

der Insolvenz des Arbeitgebers erreicht werden.

Die Verletzung gegen diese geplante Bestimmung soll zugleich eine

Zuwiderhandlung gegen ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2

BGB darstellen, wonach der Arbeitgeber bei Zuwiderhandlung zum

Schadensersatz verpflichtet wird.

Die Beendigung, Aufl�sung oder K�ndigung des Insolvenzschutzes

soll zudem nur dann zul�ssig sein, wenn zugleich ein neuer, gleich-

wertiger Insolvenzschutz vereinbart wird und der Besch�ftigte dieser

Ver�nderung ausdr�cklich durch schriftliche Erkl�rung zustimmt.

b) W�rdigung
Hinsichtlich des geplanten schriftlichen Zustimmungsvorbehaltes bei

beabsichtigtem Wechsel der Insolvenzsicherungsform der Wertgutha-

ben durch den Arbeitgeber ist vollumf�nglich auf die Stellungnahme

der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverb�nde (BDA)

zum Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der sozial-

rechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelunungen hinzuwei-

sen und dieser diesbez�glich zuzustimmen22. Hiernach beintr�chtigt

der geplante Zustimmungsvorbehalt die Handlungsfreiheit des Arbeit-

gebers unverh�ltnism�ßig. Dem Arbeitgeber muss es unbenommen

bleiben, die Insolvenzsicherung auch durch einen Wechsel zu einer an-

deren, gleich geeigneten Sicherungsform durchzuf�hren. In der Praxis

wird dies insbesondere der Fall sein, wenn der Arbeitgeber auf kosten-

g�nstigere Insolvenzsicherungsmaßnahmen zur�ckgreifen, die dann

auch der Rendite der Arbeitnehmer-Wertguthaben zugute kommen

w�rden. Dar�ber hinaus w�rden bei gr�ßeren Personenbest�nden der-

artige Zustimmungserfordernisse ein erhebliches Hemmniss darstellen,

da einzelne Arbeitnehmer dann die �bertragung aller Arbeitnehmer-

Wertguthaben auf einen neuen Tr�ger der Insolvenzsicherung verhin-

dern k�nnten. Es m�ssen also auch in Zukunft in diesem Zusammen-

hang flexible und angemessene L�sungenm�glich sein und bleiben.

12. Unverz�gliche Informationspflicht des
Arbeitgebers zum getroffenen Insolvenzschutz

a) Beabsichtigte �nderung
Durch die Anordnung der schwebenden Unwirksamkeit der Wertgut-

habenvereinbarung bis zur schriftlichen Mitteilung �ber den get�tigten

Insolvenzschutz an den Arbeitnehmer ist es erforderlich, dass der be-
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treffende Arbeitnehmer so schnell wie m�glich, also unverz�glich, die

Best�tigung seines insolvenzgesichertenWertguthabens erh�lt. Vor die-

sem Hintergrund hat der Gesetzgeber im hier behandelten Diskus-

sionsentwurf in § 7b Abs. 3 dasWort „unverz�glich“ eingef�hrt.

b) W�rdigung
Einer unverz�glichen Mitteilung des Arbeitnehmers ist umfassend zu-

zustimmen. Nur die Begr�ndung des Gesetzgebers, aufgrund einer

m�glichen schwebenden Unwirksamkeit der zugrunde liegenden

Wertguthabenvereinbarung bei fehlendem Insolvenzschutz, ist nicht

zuzustimmen (siehe unter II. 8.).

III. Fazit

Der Gesetzgeber ist dringend aufgerufen, die in diesem Beitrag ausf�hr-

lich dargestellten handwerklichen und gedanklichen Fehler im Rahmen

der beschriebenen Diskussionsentw�rfe (bzw. des Referentenentwur-

fes) zu entfernen. Gerade durch den wahrscheinlichen Wegfall der ge-

setzlichen F�rderung von Altersteilzeitregelungen ab dem 1.1.2010,

werden nur noch Zeitwertkontenl�sungen es der Arbeitnehmerschaft

in Deutschland erm�glichen, ohne die K�ndigung des Arbeitsverh�lt-

nisses vorzeitig in den Ruhestand zu treten. Auch in vielen Unterneh-

men in Zukunft angestrebte Sabbaticals bzw. Freistellungsphasen f�r

pers�nliche Weiterbildungsmaßnahmen von Mitarbeitern, werden

gr�ßtenteils f�r alle Beteiligten sozialvertr�glich nur noch �ber Zeit-

wertkonten darstellbar sein.

Sollte derGesetzgeber aber seine indiesemBeitrag geschildertenAbsich-

ten wahrmachen, so wird die Verbreiterung von Zeitwertkonten, bevor

diese eigentlich erst richtig losgegangen ist, dramatisch einbrechen. Es

sind also alle Beteiligten aufgerufen, dem Gesetzgeber, vor Beginn eines

f�rmlichenGesetzgebungsverfahren, den richtigenWeg zuweisen.
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ORIENTIERUNGSS�TZE
1. F�r den Eintritt der Bindungswirkung nach § 559 Abs. 2 ZPO ist es nicht

stets erforderlich, dass die einem Rechtsbegriff zugrunde liegenden tat-

s�chlichen Umst�nde konkret vorgetragen und festgestellt worden sind.

2. Art. 3 RL 2001/23/EG vom 12.3.2001 steht jedenfalls einer „statischen“

Bindung des Betriebserwerbers an einen zum Zeitpunkt des Betriebs�ber-

gangs geltenden Tarifvertrag nicht entgegen.

3. Der Geltungsanspruch eines Firmentarifvertrags und seine Sperrwir-

kung gem. § 77 Abs. 3 BetrVG reichen nicht �ber die Betriebe des an ihn

gebundenen Unternehmens hinaus.

4. Gilt im Arbeitsverh�ltnis mit dem Betriebsver�ußerer ein Verg�tungs-

tarifvertrag kraft beidseitiger Tarifbindung mit normativer Wirkung, wird

die Transformation der Tarifregelungen in das Arbeitsverh�ltnis mit dem

Betriebserwerber nach § 613a Abs. 1 Satz 2 BGB durch eine beim Be-

triebsteil-Erwerber geltende ung�nstigere Betriebsvereinbarung nicht ver-

hindert. Eine sog. �ber-Kreuz-Abl�sung von Tarifnormen durch eine Be-

triebsvereinbarung gem. § 613a Abs. 1 Satz 3 BGB ist jedenfalls außer-

halb des Bereichs zwingender Mitbestimmung ausgeschlossen.

5. Auch eine nach Maßgabe der fr�heren Rechtsprechung des Bundesar-

beitsgerichts als Gleichstellungsabrede zu behandelnde Verweisung auf

einen Verg�tungstarifvertrag f�hr nach einem Betriebsteil�bergang ange-

sichts der Rechtslage bei Tarifbindung nicht dazu, dass eine im Erwerber-

betrieb geltende Betriebsvereinbarung die bisherigen Verg�tungsanspr�-

che wirksam verk�rzen k�nnte.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kl�ger nimmt die Beklagte auf Zahlung von restlicher Verg�tung in An-

spruch. Sein Arbeitverh�ltnis bestand zun�chst zum IB e.V. und ging imWe-

ge des Betriebs�bergangs auf die Beklagte �ber. Vor dem Betriebs�bergang

richtete sich seine Verg�tung gem�ß Arbeitsvertrag nach dem beim IB e.V.

bestehenden Haustarifvertrag und den hierin in Bezug genommenen Ver-

g�tungstarifvertr�gen. Zwei Tage vor dem Betriebs�bergang schloss die Be-

klagte, die nicht tarifgebunden ist, mit dem bei ihr gebildeten Betriebsrat

einen „Sozialplan“ ab. Dieser enthielt eine Regelung, wonach das Entgelt

der auf die Beklagte �bergehenden IB e.V. Mitarbeiter ein Jahr nach dem

Betriebs�bergang abgesenkt wird. Nach Ablauf eines Jahres zahlte die Be-

klagte entsprechend verminderte Verg�tung an den Kl�ger. Der Kl�ger

macht die sich aus dieser Absenkung ergebende restliche Verg�tung gel-

tend. Seinen Zahlungsanspruch st�tzt er auf seinen Arbeitsvertrag.

Wie auch die Vorinstanzen entschied das BAG, dass die Beklagte zur Zahlung

der restlichen Verg�tung verpflichtet sei. Der Anspruch des Kl�gers ergebe

sich aus seinem Arbeitsvertrag. Seine Verg�tung bemesse sich nach dem

Haustarifvertrag des IB e.V., der in individualrechtliche Normen transfor-

miertworden sei. DessenAbl�sung durchdenbei der Beklagten abgeschlos-

senen „Sozialplan“ sei erfolglos geblieben. Zwar sei dieser nicht deshalb un-

wirksam, weil die Betriebspartner ihre Regelungskompetenz �berschritten

h�tten, denn es sei zul�ssig, f�r zuk�nftige Teile der Belegschaft bereits vor

deren Eintritt Betriebsvereinbarungen abzuschließen. Dar�ber hinaus stehe

eine Sperrwirkung des Verg�tungstarifvertrag f�r die Mitarbeiter des IB e.V.

nicht entgegen. Denn der Tarifvertrag sei ein Firmentarifvertrag und k�nne

nur insoweit Sperrwirkung entfalten, wie sein Geltungsbereich reiche. Maß-

geblich sei vielmehr, dass die Transformation des Haustarifvertrags in indivi-

dualrechtliche Anspr�che nicht durch eine verschlechternde Betriebsverein-
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